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Schuldprinzip

„nulla poena sine culpa“  („keine Strafe ohne Schuld“).

Niemand darf für eine Tat bestraft werden, wenn ihn keine Schuld
trifft.
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Strafgesetzbuch (§ 46 Absatz 1, Satz 1 StGB):

„Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe“

z. B. bei Kindern:

§ 19 StGB 
Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn 
Jahre alt ist.
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Schuld unfähigkeit bei Erwachsenen

§ 20 StGB:

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat 

- wegen einer krankhaften seelischen Störung, 
- wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder 
- wegen Schwachsinns oder 
- einer schweren anderen seelischen Abartigkeit 

unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu 
handeln.
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Verminderte Schuld

§ 21 StGB
Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach 
dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe 
bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 
Abs. 1 gemildert werden.



LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloß Haldem

Das vikariierende Prinzip („Zweispurigkeit“):

1. Bestrafung:
Verbüßung einer zeitigen Freiheitsstrafe

2. Behandlung:
Maßregeln zur Besserung und Sicherung



LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloß Haldem

Maßregeln der Besserung und Sicherung
(§§ 61 – 72 StGB)

1. die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
2. die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt
3. die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung
4. die Führungsaufsicht
5. die Entziehung der Fahrerlaubnis
6. das Berufsverbot.
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Maßregeln der Besserung und Sicherung

1. die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB)

2. die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 64 StGB)
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Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB)

Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20) 
oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21) begangen, so ordnet das Gericht 
die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die 
Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge 
seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er 
deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.
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§ 64 Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 64  StGB)

Hat eine Person den Hang, alkoholische Getränke oder andere berau-
schende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen, und wird sie wegen einer 
rechtswidrigen Tat, die sie im Rausch begangen hat oder die auf ihren 
Hang zurückgeht, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil ihre 
Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so soll das 
Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnen, wenn die 
Gefahr besteht, dass sie infolge ihres Hanges erhebliche rechtswidrige 
Taten begehen wird. 
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Allerdings bei § 64 StGB:

Die Anordnung ergeht nur, wenn eine hinreichend konkrete Aussicht 
besteht, die Person durch die Behandlung in einer Entziehungsanstalt zu 
heilen oder über eine erhebliche Zeit vor dem Rückfall in den Hang zu 
bewahren und von der Begehung erheblicher rechtswidriger Taten abzu-
halten, die auf ihren Hang zurückgehen.

Ziel: 

Vermeidung von Fehleinweisungen (bedingt erfolgreich).



LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloß Haldem

Der Auftrag des Maßregelvollzuges

Schutz der Öffentlichkeit durch:

- Behandlung und Betreuung

- kontinuierliche Risikobewertung

- (Wieder-) Eingliederung

- Nachsorge nach (Bewährungs-) Entlassung
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Unterbringungsdauer (§ 64 StGB)

Grundsätzlich währt die Maßregelunterbringung 2 Jahre.

Sie verlängert sich:
um die Zeit einer sog. parallelen Haftstrafe bis zum 2/3-
Zeitpunkt.

Sie verkürzt sich durch:
Vorwegvollzug, U-Haft, bedingte Entlassung etc.
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Die LWL-Maßregelvollzugsklinik

Schloss Haldem



Quelle: www.forensik.de

Standort der 
Klinik



Die Unterbringung – eine Idylle?





… und die andere Wirklichkeit.
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(Behandlungs-)-Phasen

6. Vollzugslockerungen
Erste Ausgänge
Kurzbeurlaubungen
Familienheimfahrten
Reha-Urlaube

7. Beginn des Langzeiturlaubes
Stationäre oder ambulante Nachsorge in Adaption, 
Wohnheim oder betreutem Wohnen.
Psychosoziale Betreuung in eigener Wohnung

8. Entlassung gem 67 d Abs. 2
Beginn der forensischen Nachsorge und der
Bewährung bzw. Führungsaufsicht

9. Beendigung der forensischen Nachsorge
Zwischen einem und fünf Jahren, verlängerbar

10. Beendigung der Führungsaufsicht
Ende der Bewährungsbetreuung

1. Vorgeschichte
Soziale Ausgangslage 
Biographie, Heimaufenthalte 
Suchtverlauf 
Vorverurteilungen

2. Tatgeschehen
Deliktart und - dynamik
Verhaftung, ggf. U-Haft

3. Gerichtsverhandlung
Bewertung der Tat
Schuldhaftigkeit
Strafmaß
Verurteilung
Einweisung MRV

4. Einweisung in den Maßregelvollzug
Aufnahme und Diagnose-Phase
Erstellen eines Behandlungs- und 
Wiedereingliederungsplanes

5. Verlegung auf Therapiestation
geschlossen oder offen (halboffen)                              
Stationäre Psychotherapie
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Phasen: Die stationäre Therapie

1. Aufnahme
Aufnahme und Diagnose-Phase
Behandlungs- und Wiederein-
gliederungsplanung

2. Psycho-Therapie
geschlossen oder offen (halboffen)                              
Psychotherapie / AT-BT, Begleittherapie

3. Vollzugslockerungen
Ausgänge (begleitet, unbegleitet)
„Kurzurlaube“ Reha-Urlaube
Langzeiturlaub (LZU)
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Aufnahmephase (6 – 8 Wochen)

- Gefährlichkeits- bzw. Entweichungsprognose

- Einschätzung der Motivation

- Festlegung der Behandlungsziele

- Somatische / psychosoziale Ziele

- Therapie-Station (geschlossen oder offen)
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Kerntherapie

- Milieutherapie auf der Station („Lernen am Modell“)

- Psychotherapie (tiefenpsychologische und
verhaltenstherapeutische Verfahren)

- Einzel- und Gruppengespräche

- Kontinuierliche Risikobewertung

- Belastungserprobungen
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Begleitende Maßnahmen

- Soziales Training, Alltagsbewältigung

- Sporttherapie, Arbeits- und Beschäftigungstherapie

- Schulabschlüsse / Alphabetisierung

- Berufliche Qualifizierung („Staplerschein“ „Schweißerschein“ etc.)

- Arbeitserprobung (49-Tage), Praktika
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Phasen: Die nachstationäre Therapie

1. Langzeiturlaub
Stationär oder ambulant 
Wohnheim / betreutes Wohnen.
Eigene Wohnung

2. Forensische Nachsorge
Ambulante Nachsorge (1 – 5 Jahre) 

3. Führungsaufsicht
Bewährung
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Der Langzeiturlaub (LZU)

- ist vergleichbar einer „Entlassung auf Probe“.

- ermöglicht die kurzfristige Rücknahme in die Klinik.

- dient der Einschätzung des Behandlungserfolges.

- ist  i. d.  R. Voraussetzung zur  Entlassung in Freiheit
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Voraussetzungen für LZU

- Wohnung bzw. Einrichtungsplatz

- Arbeit / Ausbildung / Umschulung

- Schulden, Klärung der Finanzen

- Psychosoziales Netzwerk

- familiäre Integration (soweit möglich) 
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Suchtmittel-Kontrollen während LZU

- Atemalkohol-Test

- Kontrollierte Urinabgabe (Kliniklabor) 

- Blutuntersuchung

- Drogen-Schnelltest

- Intuitive Verfahren (Eindruck, Erscheinungsbild, Wohnung etc.) 
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Kriseninterventionen

ohne Suchtmittelrückfall

- Betreuungsverdichtung 

- ggf. Hausbesuch / Rückführung in Klinik

bei Suchtmittelkonsum

- sofortige Beendigung des LZU

- „Fahndung“, Rückführung per Justiz-Transport

- Information Ärztliche Leitung, beurlaubende Station
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Zahlen und Daten
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Stationäre Behandlungsplätze

Soll-Bettenzahl 170

- 1 Aufnahmestation (geschlossen)

- 8 geschlossene Behandlungs-Stationen
(seit 2007: in Doppelstationen)

- 4 offene Behandlungs-Stationen 
(1 Doppelstation)

- eine Außen-Wohngruppe mit 5 Plätzen
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Unterbringungsdelikte
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 Verteilung der Suchtdiagnosen
(§ 64 StGB)

75%

25%
 § 64 StGB Alkohol

 § 64 StGB Drogen

n = 185

Stichtag: 30.06.2007
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Altersgruppen (stationär und ambulant)  
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Staatsangehörigkeit (§ 64 StGB)

Deutsche; 177; 
88%

Nichtdeutsche; 
24; 12%

n = 200 (177 / 24)
Stichtag 01.06.2010 Lw l-maßregelvollzugsklinik schloss haldem – p.suer qmb
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Rehabilitation und Nachsorge: Regionale Zuordnung
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Schwierigkeiten, Schnittstellen und Fragen 
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„Zwangstherapie – geht das überhaupt“?

Therapie unter Zwang:

- ist aus kommunikationstheoretischer Sicht nicht möglich.

- ist  i. d. R. zum Scheitern verurteilt.

- trifft im MRV faktisch nicht zu.
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Denn:

- die Erfolgsbedingung ist vom Gesetz vorgegeben.

- der Verurteilte wird bei der Entscheidung beteiligt.

- der Verurteilte (auch: die Klinik) kann zu jedem Zeitpunkt beim
Gericht eine „Aufhebung“ beantragen. 
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Ist eine Wieder eingliederung möglich?

eher nicht, denn viele Patienten:

- sind sozial entwurzelt (Wohnung, Arbeit, Freunde verloren)

- haben selten Kontakt zur Herkunftsfamilie.

- sind hoch verschuldet bzw. überschuldet.

- haben schwere Erkrankungen (Hepatitis, HIV, Unfallfolgen etc.)
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Schnittstellen zur Drogenarbeit

- Einrichtungen der freien Drogenhilfe

- Selbsthilfegruppen (der Drogenhilfe)

- Angehörigen-Kontakte im Rahmen der
(Wieder-) Eingliederung
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Fragen aus der ARWED

- Wie lange kann eine Unterbringung erfolgen? 

- Wie ist das Besuchsrecht geregelt? Welche Vorschriften gelten?

- Darf ich Päckchen in die JVA – MRV-Klinik senden?
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Frage 1

Wie lange kann eine Unterbringung erfolgen?

Höchstdauer: 
Bis Erreichen des 2/3 Zeitpunktes plus 2 Jahre für die Unterbringung. 

Bewährungsentlassung ab „Halbstrafe“ bzw. „2/3-Zeitpunkt“ möglich 
(bei Therapieerfolg).

Beispiel:
Urteil: 3 Jahre Haft + Unterbringung (2 Jahre)

Berechnung:
2/3 der Haftstrafe = 2 Jahre + 2 Jahre Maßregelvollzug

Ergebnis:
4 Jahre bis zur Höchst-Unterbringungsdauer
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Frage 2

Wie ist das Besuchsrecht geregelt? Welche Vorschriften gelten?

Besuche sind grundsätzlich möglich. Das erste Gespräch erfolgt
i.d. R. im Beisein des Stations-Therapeuten.

Bei entsprechender Lockerungsstufe (Geländeausgang) kann ein Apartment 
auf dem Klinikgelände genutzt werden. 

Das Besuchsrecht kann aus therapeutischen oder sicherheits-relevanten 
Gründen eingeschränkt bzw. verweigert werden.

Anwaltsbesuche unterliegen keiner Einschränkung.
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Frage 3

Darf ich Päckchen in die JVA – MRV-Klinik senden?

Grundsätzlich ja. Eingehende Päckchen werden im Beisein des 
Patienten sorgfältig untersucht.

Gefährliche Gegenstände (waffenähnliche bzw. sicherheitsrelevante)
werden eingezogen und ggf. vernichtet.

Gewaltverherrlichende, menschenverachtende und pornografische
Darstellungen und Medien werden eingezogen.

Suchtmittel bzw. psychotrope Substanzen und Hilfsmittel zur Herstellung und 
zum Konsum solcher Stoffe werden vernichtetet.



LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloß Haldem

Abschließende Thesen:

Die Behandlung im MRV hat gegenüber dem Strafvollzug deutliche
Vorteile:

- sie ist geeignet, eine „kriminelle Karriere“ zu unterbrechen und eine
weitere Verelendung beizeiten zu beenden.

- gerade bei Drogen abhängigen Straftätern wird die Möglichkeit
einer Unterbringung zu selten / zu spät geprüft.

- der MRV bietet die Möglichkeit einer umfassenden Therapie und der
schrittweisen Eingliederung unter geschützten Bedingungen.
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Schlussbemerkung

Ich hoffe, dass es ist mir gelungen ist, Ihnen den Maßregelvollzug ein 
wenig näher zu bringen und ihn wenigstens ansatzweise vom Vorurteil 
der „Zwangstherapie Unmotivierter“ zu befreien.

Insofern möchte ich mich entschieden für diese zweite Spur des Um-
ganges mit suchtkranken Straftätern aussprechen und hervorheben:

Die Behandlung und die Behandlungsmöglichkeiten des  
Maßregelvollzuges sind besser als sein Ruf. 
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Das „Reha-Team“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Kontakt:

Paul Suer M. A.

Haldemer Straße 79

32351 Stemwede-Haldem

Tel. 05474 – 69 12 86

E-Mail: p.suer@wkp-lwl.org
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Verweildauern §§ 63 / 64 
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1. Biographie: Migrationshintergrund ?
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Suchtdiagnosen
(Primärdignosen)
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Unterbringungsform
(§ 63 / 64 StGB) 
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Nichtdeutsche (gem. § 64 StGB)
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Rechtsgrundlagen 
(stationär und ambulant)

1 26

174

§ 126a.StPO
§ 63 StGB
§ 64 StGB

n = 201
Stichtag 01.06.2009

lw l-maßregelvollzugsklinik schloss haldem - p. suer - qmb
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Grundgesetz (Art. 103 Absatz 2):

- Die Tat muss verboten sein.

- Die Tat muss persönlich vorwerfbar sein.


